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Entgelttabelle für den Bereich TVAöD bzw. TVSöD Pflege  
(z.B. Schüler der GKP, GKKP, OTA, ATA) 
Gültigkeit: ab 01.03.2024  
  

Monatsentgelt Pflege Entgelt in € 

1. Ausbildungsjahr 1.340,69 

2. Ausbildungsjahr 1.402,07 

3. Ausbildungsjahr 1.503,38 
Soweit die Ausbildung im ausbildungsintegrierten dualen Studiengang im Geltungsbereich des TVSöD 
abgeleistet wird, kommt eine monatliche Zulage über 150 € zu dem Monatsentgelt hinzu. 
 
Abweichende Entgelttabelle für den Bereich TVAöD bzw. TVSöD Pflege 
(betrifft u.a. Berufsausbildung Orthoptistinnen und Orthoptisten  
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sowie  
Diätassistentinnen und Diätassistenten) 
Gültigkeit: ab 01.03.2024  
  

Monatsentgelt Pflege Entgelt in € 

1. Ausbildungsjahr 1.215,24 

2. Ausbildungsjahr 1.275,30 

3. Ausbildungsjahr 1.372,03 
Soweit die Ausbildung im ausbildungsintegrierten dualen Studiengang im Geltungsbereich des TVSöD 
abgeleistet wird, kommt eine monatliche Zulage über 150 € zu dem Monatsentgelt hinzu. 
 
Studienentgelt nach § 8 Abs. 2 TVSöD ab 01.03.2024 
(nach Ablauf des Monats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils 
erfolgreich abgelegt wurde, wird anstelle der vorgenannten Monatsentgelte ein 
Studienentgelt erbracht):  

- für die Pflege (Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Entbindungspflege) = 1.665,-- € 
- für Physiotherapeuten = 1.535,-- € 

 
Studienentgelt nach § 9 Abs. 1 TVHöD ab 01.03.2024 
Betrifft: Studium im Beruf von Hebammen  

- Höhe Studienentgelt = 1.665,-- € 
 
Entgelttabelle für den Bereich TVAöD BBiG  
Gültigkeit: ab 01.03.2024 

 Monatsentgelt TVAöD BBiG Entgelt 
1. Ausbildungsjahr 1.218,26 

2. Ausbildungsjahr 1.268,20 

3. Ausbildungsjahr 1.314,02 

4. Ausbildungsjahr 1.377,59 
 


